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RS UVS Kärnten 2004/08/02 KUVS-
1148/2/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.08.2004

Rechtssatz

Die Partei hat sich bei jeder Eingabe mittels Telefax zu vergewissern, ob die Übertragung erfolgreich durchgeführt

wurde. Ein Anbringen gilt nur dann als eingebracht, wenn es bei der Behörde auch tatsächlich eingelangt ist. Weist das

Faxjournal keine Verbindung mit dem deutschen Faxanschluss des Beschuldigten auf und ist somit eine

Stellungsnahme gemäß § 103 Abs 2 KFG nicht eingelangt, gilt das Anbringen als nicht eingebracht und ist somit der

objektive Tatbestand der vorhin genannten Übertretung erfüllt.

Schlagworte

Lenkerauskunft, Fax, Einlangen, Faxjournal, Stellungnahme

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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